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Anhang 1Anhang 1

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 250/2021Nr. 250/2021

vom 24. September 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Richtlinie (EU) 2020/700 des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 25. Mai 2020 zur Änderung der Richtlinien (EU) 2016/797 und
(EU) 2016/798 hinsichtlich der Verlängerung ihres Umsetzungszeit-
raums1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter den Nummern 37p
(Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates) und
42i (Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates)
Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 LL 07000700: Richtlinie (EU) 2020/700 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 25. Mai 2020 (ABl. L 165 vom 27.5.2020, S. 27)"

Art. 2

0.110.044.31 Europäischer Wirtschaftsraum

2 Fassung: 01.06.2022

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0027.01.DEU


Der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2020/700 in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2021 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2, oder
am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 248/2021 vom 24. September 20213, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 24. September 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.31

Fassung: 01.06.2022 3



Anhang 2Anhang 2

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 251/2021Nr. 251/2021

vom 24. September 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Verordnung (EU) 2020/1429 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 7. Oktober 2020 zur Festlegung von Massnahmen für einen
nachhaltigen Eisenbahnmarkt in Anbetracht des
COVID-19-Ausbruchs4 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 37aq
(Durchführungsverordnung (EU) 2018/1795 der Kommission) folgende
Nummer eingefügt:
"37ar. 3202032020 RR 14291429: Verordnung (EU) 2020/1429 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 7. Oktober 2020 zur Festlegung von Mass-
nahmen für einen nachhaltigen Eisenbahnmarkt in Anbetracht des
COVID-19-Ausbruchs (ABl. L 333 vom 12.10.2020, S. 1)"

Art. 2

0.110.044.31 Europäischer Wirtschaftsraum

4 Fassung: 01.06.2022

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.333.01.0001.01.DEU


Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/1429 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2021 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen5, oder
am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 247/2021 vom 24. September 20216, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 24. September 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.31

Fassung: 01.06.2022 5



Anhang 3Anhang 3

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 252/2021Nr. 252/2021

vom 24. September 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/2180 der Kommission vom 18.

Dezember 2020 zur Verlängerung des Bezugszeitraums der Verordnung
(EU) 2020/1429 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festle-
gung von Massnahmen für einen nachhaltigen Eisenbahnmarkt in Anbe-
tracht des COVID-19-Ausbruchs7 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen.

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 37ar (Ver-
ordnung (EU) 2020/1429 des Europäischen Parlaments und des Rates) Fol-
gendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 RR 21802180: Delegierte Verordnung (EU) 2020/2180 der Kommission

vom 18. Dezember 2020 (ABl. L 433 vom 22.12.2020, S. 37)"

0.110.044.31 Europäischer Wirtschaftsraum

6 Fassung: 01.06.2022

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.433.01.0037.01.DEU


Art. 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/2180 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2021 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen8, oder
am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 251/2021 vom 24. September 20219, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 24. September 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.31

Fassung: 01.06.2022 7



Anhang 4Anhang 4

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 254/2021Nr. 254/2021

vom 24. September 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/778 der Kommission vom 12.

Juni 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/773
hinsichtlich ihres Geltungsbeginns infolge der Verlängerung der Frist
für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Par-
laments und des Rates10 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/779 der Kommission vom 12.
Juni 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/250
hinsichtlich ihres Geltungsbeginns infolge der Verlängerung der Frist
für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Par-
laments und des Rates11 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

3. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/780 der Kommission vom
12. Juni 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 445/2011 und
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/779 hinsichtlich Massnahmen
zur Verlängerung der Gültigkeit bestimmter Bescheinigungen von für
die Instandhaltung zuständigen Stellen im Eisenbahnbereich und
bestimmter Übergangsbestimmungen aufgrund der
COVID-19-Pandemie12 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

4. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

0.110.044.31 Europäischer Wirtschaftsraum

8 Fassung: 01.06.2022



hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Unter Nummer 37pc (Durchführungsverordnung (EU) 2019/250 der

Kommission) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 RR 07790779: Durchführungsverordnung (EU) 2020/779 der Kom-

mission vom 12. Juni 2020 (ABl. L 188 vom 15.6.2020, S. 6)"
2. Unter Nummer 37pd (Durchführungsverordnung (EU) 2019/773 der

Kommission) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 RR 07780778: Durchführungsverordnung (EU) 2020/778 der Kom-

mission vom 12. Juni 2020 (ABl. L 188 vom 15.6.2020, S. 4)"
3. Unter Nummer 42id (Durchführungsverordnung (EU) 2019/779 der

Kommission) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 RR 07800780: Durchführungsverordnung (EU) 2020/780 der Kom-

mission vom 12. Juni 2020 (ABl. L 188 vom 15.6.2020, S. 8)"

Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2020/778, (EU)
2020/779 und (EU) 2020/780 in isländischer und norwegischer Sprache, der
in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht
wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2021 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen13, oder
am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 248/2021 vom 24. September 202114, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.31

Fassung: 01.06.2022 9

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0006.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0004.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0008.01.DEU


Geschehen zu Brüssel am 24. September 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.044.31 Europäischer Wirtschaftsraum

10 Fassung: 01.06.2022



Anhang 5Anhang 5

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 255/2021Nr. 255/2021

vom 24. September 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/782 der Kommission vom 12. Juni

2020 zur Änderung der Delegierten Verordnungen (EU) 2018/761 und
(EU) 2018/762 hinsichtlich ihres Geltungsbeginns infolge der Verlän-
gerung der Frist für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/798 des
Europäischen Parlaments und des Rates15 ist in das EWR-Abkommen
aufzunehmen.

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/777 der Kommission vom
12. Juni 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/
763 hinsichtlich ihres Geltungsbeginns und bestimmter Übergangsbe-
stimmungen infolge der Verlängerung der Frist für die Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates16

ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
3. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/781 der Kommission vom

12. Juni 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/
545 hinsichtlich ihres Geltungsbeginns und bestimmter Übergangsbe-
stimmungen infolge der Verlängerung der Frist für die Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates17

ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.31

Fassung: 01.06.2022 11



4. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Unter Nummer 37pa (Durchführungsverordnung (EU) 2018/545 der

Kommission) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 RR 07810781: Durchführungsverordnung (EU) 2020/781 der Kom-

mission vom 12. Juni 2020 (ABl. L 188 vom 15.6.2020, S. 11)"
2. Unter den Nummern 42ia (Delegierte Verordnung (EU) 2018/761 der

Kommission) und 42ib (Delegierte Verordnung (EU) 2018/762 der
Kommission) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 RR 07820782: Delegierte Verordnung (EU) 2020/782 der Kommission

vom 12. Juni 2020 (ABl. L 188 vom 15.6.2020, S. 14)"
3. Unter Nummer 42ic (Durchführungsverordnung (EU) 2018/763 der

Kommission) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 RR 07770777: Durchführungsverordnung (EU) 2020/777 der Kom-

mission vom 12. Juni 2020 (ABl. L 188 vom 15.6.2020, S. 1)"

Art. 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/782 und der
Durchführungsverordnungen (EU) 2020/777 und (EU) 2020/781 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2021 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen18, oder
am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 248/2021 vom 24. September 202119, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist.

0.110.044.31 Europäischer Wirtschaftsraum

12 Fassung: 01.06.2022
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Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 24. September 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.31

Fassung: 01.06.2022 13



Anhang 6Anhang 6

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 256/2021Nr. 256/2021

vom 24. September 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 der Kommission vom

24. April 2020 über die zu befolgende Berichterstattungsstruktur für
Berichte über die Untersuchung von Eisenbahnunfällen und -stö-
rungen20 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 42id
(Durchführungsverordnung (EU) 2019/779 der Kommission) folgende
Nummer eingefügt:
"42ie. 3202032020 RR 05720572: Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 der Kom-

mission vom 24. April 2020 über die zu befolgende Berichterstattungs-
struktur für Berichte über die Untersuchung von Eisenbahnunfällen und
-störungen (ABl. L 132 vom 27.4.2020, S. 10)"

Art. 2

0.110.044.31 Europäischer Wirtschaftsraum

14 Fassung: 01.06.2022

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.132.01.0010.01.DEU


Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2021 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen21, oder
am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 248/2021 vom 24. September 202122, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 24. September 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.31

Fassung: 01.06.2022 15
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